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Statuten JC Baden-Wettingen 
 
 
 

 I. Allgemeine Bestimmungen 

 Art. 1 

Allgemeines Die in diesen Statuten verwendeten Bezeichnungen gelten sowohl für das 
männliche wie auch für das weibliche Geschlecht. 
 
 

 Art. 2 

Name Unter dem Namen Judoclub Baden-Wettingen (JCBW) besteht auf den Ge-
meindegebieten von Baden und Wettingen ein Verein im Sinne von Art. 60 ff. 
ZGB. 
 
 

 Art. 3 

Zweck Dieser Verein bezweckt die Pflege und Verbreitung des Judosportes und art-
verwandter Sportarten. Ausserdem fördert er die Selbsterziehung und Kame-
radschaft.  
 
 

 Art. 4 

Zugehörigkeit 1Der JCBW ist Mitglied des Schweizerischen Judoverbandes (SJV) und des 
Aargauer Judoverbandes (AJV). 
 
2Der Verein kann kantonalen oder regionalen Verbänden, welche die Inte-
ressen des SJV vertreten und dem Vereinszweck dienen, jederzeit beitreten. 
 
 

 Art. 5 

Neutralität 1Der JCBW ist politisch und konfessionell neutral. 
 
2Nach dem Willen der Gründer soll diese Bestimmung unverändert bleiben. 
 
 

 II. Mitgliedschaft 

 Art. 6 

Arten Der JCBW kennt folgende Mitgliederkategorien: 
 

a) Aktivmitglieder 
b) Passivmitglieder  
c) Ehrenmitglieder 

 
 

 Art. 7 

Aktivmitglie-
der 

Aktivmitglied können alle natürlichen Personen werden. 
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 Art. 8 

Passiv- 
mitglieder 

Passivmitglied können Personen werden, die dem Judosport wohlgesinnt 
sind, ohne ihn aber selbst ausüben zu wollen. Sie unterstützen den JCBW in 
ideeller und finanzieller Hinsicht.  
 
 

 Art. 9 

Ehren- 
mitglieder 

1Ehrenmitglieder werden auf Antrag des Vorstandes durch die Generalver-
sammlung ernannt. Es muss sich um natürliche Personen handeln, die sich 
um den Judosport und den JCBW besonders verdient gemacht haben. 
 
2Die Ehrenmitgliedschaft ist eine Auszeichnung und Anerkennung für ein 
ausserordentliches, langjähriges Schaffen zum Wohl des JCBW. Die er-
brachten Leistungen sollen über das erwartete Mass hinausgegangen sein. 
Die blosse Mitgliedschaft in einem Vorstand oder dessen Vorsitz sind zu er-
wartende Leistungen und berechtigen nicht zu einer Ernennung. Es muss 
nachhaltig etwas bewegt worden sein. 
 
 

 Art. 10 

Eintritt 1Der Erwerb der Mitgliedschaft erfolgt mit der Annahme der schriftlichen Bei-
trittserklärung durch den Vorstand. Die Beitrittserklärung von minderjährigen 
ist vom gesetzlichen Vertreter mit zu unterzeichnen. 
 
2Mit der Beitrittserklärung anerkennt der Bewerber die vorliegenden Statuten 
und die geltenden Reglemente und damit die Unterstellung zum SJV. 
 
3Der Vorstand kann die Aufnahme eines neuen Mitglieds verweigern, wenn 
dieses dem Ansehen des JCBW schaden würde. 
 
 

 Art. 11 

Austritt 1Der Austritt ist jederzeit schriftlich möglich. Die Clubbeiträge werden bis 
Ende desjenigen Jahres, in welchem die Austrittserklärung in die Hände des 
Vorstandes gelangt, geschuldet. 
 
2Die Jahreslizenz des SJV ist ebenfalls bis Ende desjenigen Jahres, in wel-
chem die Austrittserklärung in die Hände des Vorstandes gelangt, geschul-
det. Diese ist in vollem Umfang zu bezahlen und richtet sich nach dem aktu-
ellen Gebührenreglement des Verbandes. Die Zahlungsfrist beträgt 30 Tage. 
 
3Es werden keine Beiträge bei Austritten während des Jahres zurückerstat-
tet. 
 
 

 Art. 12 

Ausschluss 1Ein Mitglied kann auf Antrag des Vorstandes durch Mehrheitsbeschluss der 
Generalversammlung ausgeschlossen werden, wenn es sich eines groben 
Verstosses gegen die Statuten, die Trainings-, oder Wettkampfregeln schul-
dig gemacht hat oder das Vereinsleben in untragbarer Weise stört. 
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2Wo es das Interesse des Clubs erfordert, kann ein Mitglied durch eine 2/3-
Mehrheit des Vorstandes vorsorglich sofort ausgeschlossen werden. Der 
Ausschluss ist durch die Generalversammlung zu bestätigen. 
  

3Das Nichtbezahlen des Mitgliederbeitrages hat automatisch den Ausschluss 
zur Folge. 
 
 

 Art. 13 

Rechte 1Aktivmitglieder, die mindestens 16- jährig sind (Jahrgang ist massgebend) 
und Ehrenmitglieder sind zur Teilnahme am Training, an den Mitgliederver-
sammlungen und Veranstaltungen des Clubs berechtigt. Sie können ihr 
Stimmrecht ausüben und sind in jedes Amt wählbar. 
 
2Passivmitglieder dürfen an den Versammlungen und Veranstaltungen teil-
nehmen, ohne jedoch Stimm- und Wahlrecht (aktives und passives) zu besit-
zen. Sie haben beratende Stimme. 

 
3Aktivmitglieder, die noch nicht 16- jährig sind (Jahrgang ist massgebend) 
haben das Recht an den für sie bestimmten Trainings teilzunehmen. Ver-
sammlungen und sonstige Veranstaltungen dürfen sie mit ausdrücklicher Be-
willigung des Vorstandes und soweit es der gesetzlichen Ordnung nicht ent-
gegensteht, besuchen. Hinsichtlich des Stimm- und Wahlrechtes sind sie 
den Passivmitgliedern gleichgestellt. 
 
4Aus dem Verein ausgetretene oder ausgeschlossene Mitglieder haben kei-
nerlei Anspruch auf das Vereinsvermögen. 
 
 

 Art. 14 

Pflichten 1Mit dem Eintritt verspricht jedes Mitglied, die Ziele des JCBW zu fördern 
und anerkennt Rechte und Pflichten als verbindlich. 
 

2Jedes Clubmitglied hat den Mitgliederbeitrag zu entrichten.  
 
3Die Aktivmitglieder sind angehalten, an den Anlässen des JCBW ehrenamt-
lich mitzuarbeiten.  
 

4Alle Mitglieder haben sich gegen Unfall zu versichern. Der Verein über-
nimmt keine Haftung bei Unfällen (sowie deren Folgeschäden) in den Trai-
nings, an Wettkämpfen, an Veranstaltungen des Clubs etc.. 

 
5Jedes Clubmitglied ist verpflichtet, sich zum Wohle des Clubs einzusetzen. 
 
 

 Art. 15 

Haftung 1Der Verein haftet nur mit seinem eigenen Vermögen. Die persönliche 
Haftung der Vorstandsmitglieder und Mitglieder für die Verpflichtungen des 
Vereins ist ausgeschlossen. 
 
2Die Haftung der Mitglieder für Verbindlichkeiten des Vereins ist auf die 
Höhe des aktuell gültigen Mitgliederbeitrages (Aktivbeitrag Erwachsene, Ak-
tivbeitrag Jugendliche, Passivbeitrag Erwachsene) begrenzt.  
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3Der Verein haftet nicht für die Verbindlichkeit seiner Mitglieder. 
 
 

 III. Organisation 

 Art. 16 

Organe Der JCBW hat folgende Organe: 
 

a) die Generalversammlung (GV) 
b) den Vorstand (V) 
c) die technische Kommission (TK) 
d) die Delegierten für AJV, SJV und andere sportliche Organisationen 
e) die Rechnungsrevisoren 
 

 
 Art. 17 

Ehren-amt-
lichkeit 

1 Es gilt der Grundsatz der Ehrenamtlichkeit. Die Vorstandsmitglieder und 
alle anderen Funktionäre sowie die freiwilligen Helfer nehmen ihre Aufgaben 
unentgeltlich wahr. 
 
2 Ersetzt werden dürfen nur effektiv angefallene, den finanziellen Verhältnis-
sen des JCBW angemessene Spesen. Der Vorstand regelt die Einzelheiten 
in einem zu veröffentlichenden Spesenreglement. 
 
3 Der Vorstand trifft Massnahmen zur Förderung der ehrenamtlichen Tätig-
keit. Zu diesem Zweck ist er berechtigt, Mitglieder ganz oder teilweise von 
der Beitragspflicht zu entbinden, wenn sie eine besondere Funktion im 
JCBW ausüben. 
 
4Die Trainingsleiter und der Vorstand können eine Entschädigung erhalten. 
Der entsprechende Betrag sowie die Form der Entschädigung wird durch 
den Vorstand festgelegt und von der GV genehmigt (Budget). 
 
5Von der Ehrenamtlichkeit ausgeschlossen sind Personen, welche in einem 
Anstellungsverhältnis zum JCBW stehen wie z.B. Sekretariat. Diese Perso-
nen erhalten für ihre Tätigkeit eine Entschädigung. Der entsprechende Be-
trag wird durch den Vorstand festgelegt und von der GV genehmigt (Budget).
 
 

 A. Generalversammlung 

Art. 18 

Allgemeines Die GV ist das oberste Cluborgan. 
 

 

 Art. 19 

Ordentliche 
GV 

1Die GV findet alljährlich, in der Regel im 1. Quartal, statt. Der Termin ist den 
Mitgliedern mindestens drei Monate im Voraus bekannt zu geben. 
 
2Die GV wird mindestens 4 Wochen im Voraus durch den Vorstand einberu-
fen. Die Einladung erfolgt schriftlich unter Angabe der zu behandelnden 
Traktanden an alle Mitglieder. 
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4Anträge zur Traktandenliste sind dem Vorstand mindestens 6 Wochen 
vor der GV schriftlich einzureichen. 
 
 

 Art. 20 

Ausserord- 
entliche GV 

Ausserordentliche Generalversammlungen können einberufen werden: 
 

a) jederzeit durch den Vorstand. 
b) wenn 1/5 der stimm- und wahlberechtigten Mitglieder dies mit schrift-

licher Begründung unter Angabe der gewünschten Traktanden ver-
langt. 

 
 

 Art. 21 

Zuständigkeit 1Die GV ist zuständig in allen wichtigen Angelegenheiten, die nicht zu den 
laufenden Geschäften gehören oder nicht ausdrücklich in die Zuständigkei-
ten des Vorstandes oder der TK fallen. 
 
2Sie ist insbesondere zuständig für: 
 

 Genehmigung des Protokolls der letzten GV 
 Genehmigung der Jahresberichte des Präsidenten und des Präsiden-

ten der TK  
 Abnahme der Jahresrechnung, Genehmigung des Budgets und Fest-

legung der Mitgliederbeiträge.  
 Die Erteilung der Décharge. 
 Wahl der Vorstandsmitglieder in ihren Chargen. 
 Wahl der Rechnungsrevisoren. 
 Beschlussfassung über Anträge des Vorstandes oder der Mitglieder. 
 Statutenrevisionen. 
 Ernennung von Ehrenmitgliedern 
 Ausschlüsse. 
 Auflösung des Vereins. 

 
 

 Art. 22 

Beschluss- 
fähigkeit 

Die Generalversammlung ist nach Einberufung der Mitglieder jederzeit be-
schlussfähig. Bei Wahlen und Abstimmungen gilt, sofern die Statuten nichts 
anderes vorsehen, das einfache Mehr der anwesenden Stimmberechtigten. 
 
 

 Art. 23 

Abstim- 
mungen 

1Abstimmungen erfolgen nur dann geheim, wenn dies 1/3 der anwesenden 
Stimmberechtigten verlangt.  
 
2Bei Wahlen haben sich die Wahlkandidaten in Ausstand zu begeben. 
 
3Bei gleicher Stimmenzahl hat der Präsident bzw. der Vorsitzende den Stich-
entscheid. 
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 Art. 24 

Vorsitz Die Generalversammlung wird vom Präsidenten oder vom Vizepräsidenten 
des JCBW geleitet.  
 
 

 Art. 25 

Protokoll Über die Generalversammlung ist ein Protokoll zu führen. 
 
 

 B. Der Vorstand 

Art. 26 

Allgemeines Der Vorstand vertritt den Verein nach aussen und erledigt alle Angelegenhei-
ten, die nicht durch die Statuten einem andern Organ vorbehalten sind. 
 
 

 Art. 27 

Zusammen- 
setzung 

1Der Vorstand besteht aus 6 bis 7 Mitgliedern: 
 

 Präsident 
 Vizepräsident 
 Aktuar 
 Kassier 
 Präsident der TK  
 Materialverwalter  
 Beisitzer 

 
2Die GV ist befugt, den Vorstand der Vereinstätigkeit entsprechend zu redu-
zieren oder zu erweitern.  
 
3Der Präsident und die Mitglieder des Vorstandes werden durch die GV ge-
wählt. 
 
 

 Art. 28 

Amtsdauer Die Amtsdauer beträgt 1 Jahr. Die Vorstandsmitglieder sind wieder wählbar.  
 
 

 Art. 29 

Einberufung Der Vorstand tritt auf Antrag des Präsidenten oder von zwei Vorstandsmit-
gliedern zusammen. 
 
 

 Art. 30 

Beschluss-
fassung 

1Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn der Präsident oder Vizepräsident 
und die Hälfte der restlichen Vorstandsmitglieder anwesend sind. 
 
2Beschlüsse werden in der Regel mit einfacher Mehrheit gefasst. Bei Stim-
mengleichheit hat der Vorsitzende den Stichentscheid. 
 
3Die Beschlussfassung auf dem Zirkularweg ist zulässig, sofern nicht ein 
Vorstandsmitglied die Beratung in einer Sitzung verlangt. 
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 Art. 31 

Kompetenz 1Der Vorstand besorgt die laufenden Geschäfte. Delegation an einzelne Vor-
standsmitglieder, die TK oder Sonderbeauftragte ist zulässig. 
 
2Der Vorstand wählt die Mitglieder der TK auf Antrag des TK-Präsidenten, 
die Sonderbeauftragten und Delegierten. 
 
3Ausgaben bis zu Fr. 1'000.- bedürfen der Zustimmung des Präsidenten, bis 
Fr. 5'000.-- der Zustimmung des Gesamtvorstandes und ab Fr. 5'000.-- der 
Zustimmung der GV. In jedem Falle ist vor dem Beschluss einer Ausgabe für 
die entsprechende Deckung zu sorgen. 
 
 

 Art. 32 

Unterschrift 1Die für den Verein verbindliche Unterschrift hat der Präsident. Der Vizeprä-
sident hat die verbindliche Unterschrift zusammen mit einem weiteren Vor-
standsmitglied. 

 
2Im Rechnungsverkehr führt der Kassier Einzelunterschrift. 
 
 

 Art. 33 

Protokoll Über alle Vorstandssitzungen, inklusive der Zirkularbeschlüsse, ist durch den 
Aktuar oder dessen Stellvertreter ein genaues Protokoll zu führen, das durch 
den Präsidenten und den Protokollführer zu unterzeichnen ist. 
 
  

 Art. 34 

Die TK 1Die TK ist zuständig für die technische Führung. Sie organisiert den Trai-
nings- und Kampfbetrieb, sowie alle unmittelbar damit zusammenhängenden 
Fragen.  
 
2Die TK ist für die Abnahme der Kyu-Prüfungen verantwortlich. 
 
3In wesentlichen Belangen, namentlichen vor Erlass von Reglementen und 
Richtlinien, ist der Vorstand zu konsultieren. 
 
 

 Art. 35 

Delegierte 
und Sonder- 
beauftragte 

1Die Delegierten vertreten die Interessen des Clubs an den Versammlungen 
des SJV,  des AJV und anderer sportlicher Organisationen. Im Rahmen ihrer 
Instruktionen  besitzen sie Vollmacht. 
  
2Die gleiche Stellung kommt Sonderbeauftragten zu, die vom Vorstand für 
bestimmte, genau abgegrenzte Aufgaben eingesetzt werden können. 

 
3Rechtsverbindliche Unterschrift führen Delegierte und Sonderbeauftragte 
nur kollektiv mit einem Vorstandsmitglied, es sei denn, es liege eine aus-
drückliche, schriftliche Vollmacht des Vorstandes vor. 
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 Art. 36 

Revisoren 1Die Rechnungsrevisoren prüfen Jahresrechnung und Kasse auf formelle 
Richtigkeit. Sie sind auch berechtigt, sich zur Finanzpolitik zu äussern und 
Ausgaben zu kritisieren. Wollen sie von diesem Recht Gebrauch machen, so 
ist der Vorstand rechtzeitig vor der GV schriftlich und mit Begründung zu in-
formieren. 

 
2Die Revisoren werden alljährlich durch die GV gewählt. Eine Wiederwahl ist 
zulässig. Nach Möglichkeit soll mindestens ein Revisor bereits eine Amtspe-
riode hinter sich haben. 
 
 

 IV. Finanzen und Rechnungswesen 

Art. 37 

Geschäftsjahr 1Das Geschäftsjahr ist identisch mit dem Kalenderjahr. 
 
2Die Rechnungslegung erfolgt nach den Grundsätzen der Artikel 957 ff. des 
schweizerischen Obligationenrechts. 
 
 

 Art. 38 

Mitglieder-bei-
träge 

1Die Mitgliederbeiträge werden jeweils von der Generalversammlung für das 
folgende Vereinsjahr festgelegt. Der Vorstand bestimmt den Zahlungsmo-
dus. 
 
2Im Mitgliederbeitrag nicht enthalten ist die Jahreslizenz des SJV. Diese rich-
tet sich nach dem aktuellen Gebührenreglement des Verbandes und wird zu-
sätzlich zum Mitgliederbeitrag in Rechnung gestellt. 
 
3Bei Eintritt im laufenden Jahr wird der Mitgliederbeitrag pro rata bis Ende 
Vereinsjahr erhoben. Die Jahreslizenz des SJV ist in vollem Umfang zu be-
zahlen und richtet sich nach dem aktuellen Gebührenreglement des Verban-
des. Die Zahlungsfrist beträgt 30 Tage. 
 
4Ehrenmitglieder und Clubfunktionäre (Vorstand, TK, regelmässige Trai-
ningsleiter) sind beitragsfrei. Dies betrifft sowohl den Mitgliederbeitrag als 
auch die Jahreslizenz des SJV. 
 
 

 Art. 39 

Beitrags-redu-
zierung 

1Ist durch medizinische Gründe oder längere Abwesenheit wie Militärdienste 
oder Auslandaufenthalte ein Training nicht möglich oder das Mitglied gerät in 
finanzielle Schwierigkeiten, kann der Vorstand Beiträge auf begründetes, 
schriftliches Gesuch hin reduzieren oder erlassen. 
 
2Das Gesuch ist bei Abwesenheiten vorgängig und bei Trainingsunfähigkeit 
unmittelbar nach Feststellung zu Handen des Vorstandes einzureichen. 
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 V. Schlussbestimmungen 

 Art. 40 

Statuten- 
änderung 

Statutenänderungen bedürfen einer 2/3 Mehrheit der an der Versammlung 
anwesenden, stimmberechtigten Mitglieder. 
 
 

 Art. 41 

Auflösung 1Zur Auflösung des Clubs bedarf es einer Mehrheit von 3/4 der an der Auflö-
sungsversammlung anwesenden Mitglieder. 
 
2Im Falle der Auflösung soll ein anfälliges Vermögen einer übergeordneten 
Stelle zur Aufbewahrung übergeben werden. Erfolgt innert 10 Jahren keine 
Neugründung, die den gleichen Zweck verfolgt, verfällt das Vermögen zu 
gleichen Teilen den Verbänden denen der Verein zuletzt angehörte. 
 
 

 Art. 42 

Subsidiarität Soweit diese Statuten auf eine Frage keine Antwort geben, gelten die Best-
immungen des SJV sinngemäss. 
 
 

 Art. 43 

Datenschutz 1 Die Adressen und Daten der Mitglieder sind vertraulich zu behandeln. Nach 
Prüfung durch den Vorstand dürfen die Adressen an Sponsoren, Gönner o-
der Ausrüster des Vereins abgegeben werden. Die Weitergabe der eigenen 
persönlichen Daten kann vom Mitglied jederzeit untersagt werden. 
 
2Das Recht an Bild- und Tonmaterial, welches anlässlich von Trainings, Ver-
einsanlässen, Vereinsausflügen, etc. erstellt wird, gehört dem JCBW. Die 
entsprechenden Daten können im Interesse des Vereins im Internet (Home-
page, social media, etc.) sowie in Medien publiziert oder für Werbezwecke 
verwendet werden. Die Veröffentlichung solcher eigenen persönlichen Daten 
kann vom Mitglied jederzeit untersagt werden. 
 
 

 Art. 44 

Ethik-Charta 
im Sport 

Die Prinzipien der „Ethik-Charta im Sport“ bilden die Grundlage für Aktivitä-
ten des JCBW. Die konkrete Umsetzung einzelner Prinzipien ist in den ent-
sprechenden Anhängen geregelt: 
 

 Anhang I: Die sieben Prinzipien der Ethik-Charta im Sport 
 Anhang II: Sport rauchfrei 

 
 

 Art. 45 

Übergangs-
bestimmung 

1 Mitglieder, welche den Status eines „Freimitglieds“ innehaben (ältere Statu-
ten hatten diese Form der Mitgliedschaft vorgesehen), bezahlen die Jahresli-
zenz des SJV solange sie eine solche benötigen. Diese richtet sich nach 
dem aktuellen Gebührenreglement des Verbandes und wird entsprechend in 
Rechnung gestellt. 
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2Benötigt ein „Freimitglied“ keine Jahreslizenz mehr (aufgrund des Alters 
werden keine Trainings und keine Kurse mehr besucht) kann dies dem Vor-
stand jederzeit schriftlich mitgeteilt werden. Der Beitrag für die Jahreslizenz 
wird bis Ende desjenigen Jahres, in welchem die Mitteilung in die Hände des 
Vorstandes gelangt, geschuldet. 
 
3Es werden keine Beiträge bei Mitteilungen während des Jahres zurücker-
stattet. 
 
 

 Art. 46 

Inkrafttreten Diese Statuten wurden an der GV vom 5. März 2016 angepasst. Sie treten 
mit sofortiger Wirkung in Kraft und ersetzen alle vorangehenden Statuten. 
 
 

 
 
 
 
Wettingen, 5. März 2016 
 
Präsident JCBW Vize-Präsident Aktuar 

 
  

 
 

Michael Weissbarth Christoph Boksberger Victor Frère 
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Anhang I:  
 
 
 
Die sieben Prinzipien der Ethik-Charta im Sport 

1 Gleichbehandlung für alle! 

Nationalität, Alter, Geschlecht, sexuelle Orientierung, soziale Herkunft, 
religiöse und politische Ausrichtung führen nicht zu Benachteiligungen. 
 
 
2 Sport und soziales Umfeld im Einklang! 

Die Anforderungen in Training und Wettkampf sind mit Ausbildung, Beruf 
und Familie vereinbar. 
 
 
3 Förderung der Selbst- und Mitverantwortung! 

Sportlerinnen und Sportler werden an Entscheidungen, die sie betreffen, beteiligt. 
 
 
4 Respektvolle Förderung statt Überforderung! 

Die Massnahmen zur Erreichung der sportlichen Ziele verletzen weder 
die physische noch die psychische Integrität der Sportlerinnen und Sportler. 
 
 
5 Erziehung zu Fairness und Umweltverantwortung! 

Das Verhalten untereinander und gegenüber der Natur ist von Respekt geprägt. 
 
 
6 Gegen Gewalt, Ausbeutung und sexuelle Übergriffe! 

Prävention erfolgt ohne falsche Tabus: Wachsam sein, sensibilisieren 
und konsequent eingreifen. 
 
 
7 Absage an Doping und Suchtmittel! 

Nachhaltig aufklären und im Falle des Konsums sofort einschreiten. 
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Anhang II 
 
 
 
Sport rauchfrei 

Die Umsetzung «Sport rauchfrei» beinhaltet folgende Anforderungen: 
 

 Tabakfreie Zeit vor, während und nach dem Sport (d.h. eine Stunde vor bis eine 
Stunde nach dem Sport)  

 Vereinslokalitäten sind rauchfrei  
 Verzicht auf finanzielle Unterstützung durch Tabakfirmen  
 Anlässe werden rauchfrei durchgeführt. Dies beinhaltet:  

o Wettkämpfe  
o Sitzungen (inkl. DV/GV)  
o Spezielle Anlässe (z.B. Turnerabend, Weihnachtsfeier, Vereinslotto) 

 
 
 


